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Die neue offizielle Hundebroschüre der Stadt bietet für 

Frauchen oder Herrchen umfangreiche Informationen und 

Tipps zum Leben mit Hund in St. Pölten. Nicht nur frischge-

backene HundebesitzerInnen erfahren hier allerlei Wissens-

wertes, auch für die erfahrenen HundehalterInnen gibt es 

darin noch einiges zu entdecken.

Diese Broschüre bietet Ihnen deshalb einen Leitfaden und 

Wegweiser durch alle behördlichen Notwendigkeiten. Darü-

ber hinaus erfahren Sie mehr über die Serviceangebote, die 

St. Pölten zu bieten hat: von den Hundestationen über die 

ermäßigte Fahrt im LUP bis zur Hundefreilaufzone. Sie fin-

den auch eine Liste der hier ansässigen Tierärzte, Informa-

tionen zu gesetzlichen Bestimmungen und ganz allgemeine 

Tipps zum Leben mit Hund. Dazu erhalten Sie Anregungen 

und Informationen über die Angebote der regionalen Wirt-

schaft für Ihren Hund, denn von gesundem Futter bis zur 

Pflege finden Sie alles in St. Pölten.

Unsere Stadt mit ihrem hohen Grünflächenanteil, mit den 

zahlreichen Parks und Naherholungsgebieten, bietet ein 

ideales Umfeld für ein glückliches Hundeleben. Wenn sich 

dann noch alle Beteiligten an die gegebenen Richtlinien und 

Regeln halten, dann steht einem harmonischen Miteinan-

der eigentlich nichts mehr im Wege.

Ich wünsche Ihnen und Ihrem treuen Vierbeiner jedenfalls 

viel Freude bei Ihren Spaziergängen in St. Pölten – und viel 

Auslauf hält ja bekanntlich auch fit!

Matthias Stadler

Bürgermeister der Stadt St. Pölten

vorwort
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Ob ausgedehnte Spaziergänge oder nur kurz Gassigehen 

– kaum eine andere Stadt hat so viele Möglichkeiten, mit 

dem Hund in der Natur unterwegs zu sein. Im Kern der 

Stadt gibt es zahlreiche Parkanlagen, das Naherholungs-

gebiet Nadelbach und den Stadtwald. Neben den Radfah-

rerInnen, LäuferInnen und SkaterInnen ist der Traisen-

damm vor allem bei HundebesitzerInnen sehr beliebt. Er 

durchzieht die Stadt von Süden nach Norden und ist ideal, 

um die Natur zwischen Fluss und Auwäldern in vollen Zü-

gen zu genießen. Erholung pur für Mensch und Tier ist im 

St. Pöltner Seenerlebnis im Norden garantiert – die Vie-

hofner Seen und der Ratzersdorfer See laden zum Urlaub 

vom Stadtleben ein.

Bitte beachten!

Damit die St. Pöltner Naturoasen von allen genossen wer-

den können und ein angenehmes Miteinander herrscht, sind 

Leine oder Maulkorb für Hunde unerlässlich und wichtig, die 

Viehofner Seen und der Ratzersdorfer See laden außerhalb 

der Badesaison zum Urlaub vom Stadtleben ein.                         ■

Hunde sowie
die Herrchen und

Frauchen kommen
in St. Pölten voll
auf ihre Kosten.

Wohlerzogene Hunde sind an der Leine in der Stadt gern 

gesehen, ausgenommen sind Hunde mit erhöhtem Gefähr-

dungspotenzial sowie auffällige Hunde. Hier gilt Leinen- und 

Beißkorbpflicht.

Zahlreiche Geschäfte, Gastronomiebetriebe und den Wo-

chenmarkt am Domplatz können Sie gemeinsam mit Ih-

rem Hund besuchen. Vielleicht erhält Ihr Vierbeiner bei den 

freundlichen MitarbeiterInnen das ein oder andere Lecker-

li... In den Restaurants und Kaffeehäusern der Stadt wer-

den nicht nur die Menschen bestens bedient, sondern auch 

die Hunde dürfen sich bei vielen Betrieben über eine Schale 

Wasser freuen. 

Hundestationen

Sollte es mal passieren, dass die Straße zur Hundetoilette 

wird, muss das verantwortungsbewusste Herrchen oder 

Frauchen reagieren. Im gesamten Stadtgebiet gibt es 220 

Hundestationen, welche vom St. Pöltner Wirtschaftshof 

aufgestellt und betreut werden. Mit dem dort erhältlichen 

Sackerl kann das „große Geschäft“ Ihres Tieres problemlos 

entfernt werden. Übrigens: Martin Haberl vom Wirtschaftshof 

nimmt gerne Anregungen für neue Aufstellplätze entgegen. 

Damit auch andere den Aufenthalt in der Stadt genauso 

genießen können wie Sie und Ihr Hund!                          ■

STADTLEBEN
MIT DEM HUND

Informationen zu den 
Hundestationen:

Wirtschaftshof St. Pölten
Martin Haberl, Tel. 02742/333-3636

Ein Stadtbummel
mit Hund macht
in St. Pölten Spaß.

Natur pur für 
Hund und Mensch.

In der St. Pöltner
Innenstadt ist auch
Ihr treuer Vierbeiner
herzlich willkommen!

MIT DEM VIERBEINER
DIE NATUR GENIESSEN
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Die erste St. Pöltner Hundefreilaufzone befindet sich am 

Reinkeweg, nahe der Union-Sportanlage und des Hammer-

park-Stüberls. Auf einer Fläche von 2.150 Quadratmetern, 

welche von der Stadt zur Verfügung gestellt wurde, können 

sich die Vierbeiner nach Lust und Laune austoben. Leine 

und Beißkorb dürfen hier selbstverständlich abgelegt wer-

den, denn durch die Einzäunung des Geländes kann es zu 

keinen unangenehmen Begegnungen mit PassantInnen, 

Kindern oder Wildtieren kommen. Außerdem wurde eine 

Wasserleitung in der Hundezone verlegt, sodass den Vier-

beinern ausreichend Wasser zur Verfügung steht.

Bänke, schattenspendende Bäume sowie eine Pergola stei-

gern die Aufenthaltsqualität für Herrchen und Frauchen.

Die Stadtgärtnerei hat die Pflege der Hundewiese inne. 

Für die „Hundstrümmerl“ sind jedoch – wie sonst auch – 

die Hundebesitzer selbst verantwortlich.                  ■

Viel Platz zum Austoben haben 
Hunde in der Freilaufzone – und 
das ohne Leine oder Beißkorb.

Hundewiese

Im Sommer sehnen wir uns nach  
einer Abkühlung – unseren vierbeinigen 
Freunden geht es genauso ...

AB INS KÜHLE NASS!

Die St. Pöltner Hunde können sich im Sommer in der Trai-

sen und in den Mühlbächen erfrischen - es gibt viele Plätze, 

wo die Hunde „planschen“ und schwimmen können. Bitte 

beachten Sie, dass in der Badesaison von 1. Mai bis 30. Sep-

tember um den gesamten Ratzersdorfer See sowie auf der 

Liegewiese und im vorgelagerten Badebereich am großen 

und kleinen Viehofner See ein Hundeverbot herrscht. 

Wer seinen Hund zu einem Badetag mitnehmen möchte, 

kann dies in der Nachbargemeinde Ober-Grafendorf tun. Am 

Ebersdorfer See gibt es einen offiziellen Hundebadeabschnitt. ■

Erfrischende
Abkühlung - auch für 
Ihren Vierbeiner.

HUNDEPARADIES
OHNE LEINE

Spielen und toben
in der Hundefreilaufzone.



Ja, die Hunde dürfen in den Öffis mitfahren – das gilt natür-

lich auch im St. Pöltner LUP.

Transportkosten für Hunde im LUP

Für Hunde bezahlt man den vollen Tarif von € 1,70. Die Beför-

derung erfolgt ausschließlich mit Beißkorb und Leine, denn 

wie immer ist es wichtig, dass das Wohlbefinden und die Si-

cherheit aller Aufeinandertreffenden garantiert sind. Kleine 

Hunde, die in einem Transportbehälter vom Fahrgast mitge-

nommen werden, werden grundsätzlich unentgeltlich beför-

dert. Assistenzhunde werden ebenfalls gratis befördert!     ■

Dürfen Hunde eigentlich in 
öffentlichen Verkehrsmitteln 

mitgenommen werden?

Öffentlich
unterwegs mit
dem Hund.

Beförderungs-
bedingungen für Tiere
www.st-poelten.gv.at

BUSFAHREN
MIT DEM HUND

HUNDE-FITNESS UND 
WOHLBEFINDEN 
LIEGT IN IHREN HÄNDEN
Die Gesundheit und das Wohlbefinden von Tieren ist mitt-

lerweile ein lukrativer Geschäftszweig. Wenn Sie bereits an 

und mit Hunden arbeiten, können Sie mit Zusatzausbildun-

gen Ihr Angebot sinnvoll erweitern und die Vierbeiner aus 

ganzheitlicher Sicht betreuen. In Kooperation mit dem WIFI 

Niederösterreich hat das Seminarzentrum „Der Schildbach-

hof“ nun sein Ausbildungsangebot erweitert. In den Kursen 

zum/zur Hundemasseur/in und/oder Bewegungstrainer/in 

wird fundiertes Wissen 

in Theorie und Praxis 

über Anatomie, Phy-

siologie, Massage, 

Bewegungstraining 

uvm. für Hunde ver-

mittelt. Die Ausbildungen 

ergänzen das bisherige Kursangebot 

der Manuellen Lymphdrainage sowie Aku-

punktmeridianmassage für Pferde und Hunde. „Unsere 

Kurse sind so konzipiert, dass die Teilnehmer/innen die 

Gelegenheit bekommen, viel zu üben und durch erfahrene, 

kompetente Trainer angeleitet werden. Die veterinärmedi-

zinischen Grundlagen werden ausschließlich von Tierärz-

ten/Ärzten unterrichtet“, informiert Eveline Lugsch, Inha-

berin des Schildbachhofes.                  ■
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Die folgenden Punkte sind Auszüge aus dem NÖ Hundehal-

tegesetz und dem Bundestierschutzgesetz. 

   HundehalterInnen müssen das Tier so führen, dass 

Menschen und Tiere nicht gefährdet oder unzumutbar 

belästigt werden.

   Hunden muss mindestens zwei Mal täglich Sozialkon-

takt mit Menschen gewährt werden.

   Hunden, die vorwiegend in geschlossenen Räumen ge-

halten werden, muss mehrmals täglich die Möglichkeit 

zu Kot- und Harnabsatz im Freien ermöglicht werden.

   Hunde dürfen auf einem Grundstück nur dann ohne 

Aufsicht gelassen werden, wenn eine geeignete Um-

zäunung gegeben ist, damit das Tier das Grundstück 

nicht verlassen kann.

   Hunde dürfen keinesfalls, auch nicht vorübergehend, 

an einer Kette oder in sonst einem angebundenen 

Zustand gehalten werden.

   Hunden, die im Zwinger gehalten werden, muss 

regelmäßig Auslauf gewährt werden; der Zwinger 

muss mindestens 15 Quadratmeter groß und mit einer 

wärmegedämmten Schutzhütte und Liegefläche  

ausgestattet sein.

   Im öffentlichen Bereich besteht Leinen- oder  

Maulkorbpflicht. Auffällige Hunde und Hunde mit  

erhöhtem Gefährdungspotenzial müssen mit Leine 

und Maulkorb geführt werden.

   Maulkörbe müssen der Größe und Kopfform des  

Hundes angepasst und luftdurchlässig sein;  

sie müssen dem Hund das Hecheln und die Wasser-

aufnahme ermöglichen.

   Verboten ist die Verwendung von Stachelhalsbändern, 

elektrisierenden bzw. chemischen Dressurgeräten.

   Wer einen Hund führt, muss dessen Exkremente  

unverzüglich beseitigen.

   Der Halter hat dafür zu sorgen, dass dem Hund  

Wasser und Futter in ausreichender Menge und  

Qualität zur Verfügung stehen.

   Der Halter hat den Hund regelmäßig zu pflegen und  

für seine Gesundheit Sorge zu tragen.

   Eingriffe an Körperteilen, wie das Kupieren des 

Schwanzes oder der Ohren, ist verboten. 

   Bei der Haltung mehrerer Hunde gibt es die  

Verpflichtung zur Gruppenhaltung, soweit die Hunde 

untereinander verträglich sind.

   Im Auto muss der Hund durch einen Hundesicherheits-

gurt, eine Transportbox oder durch ein Trenngitter  

gesichert werden; außerdem ist für ausreichend Frisch-

luft und eine angenehme Lufttemperatur zu sorgen.

   Welpen dürfen frühestens nach acht Wochen vom 

Muttertier getrennt werden.

   Bei der Aufzucht von Hunden ist auf eine ausreichen-

de Sozialisierung mit der Umgebung zu achten.

   Das Feilbieten und Verkaufen von Tieren auf öffentlich 

zugänglichen Plätzen, soweit dies nicht im Rahmen einer 

Veranstaltung gemäß § 28 erfolgt, sowie das Feil bieten 

von Tieren im Umherziehen sind verboten; das öffent-

liche Feilbieten von Tieren ist nur im Rahmen der gemäß 

§ 31 Abs. 1 genehmigten gewerblichen Haltung oder 

durch gemäß § 31 Abs. 4 gemeldete Züchter gestattet.

ZUM WOHL
DER TIERE

Ein verantwortungsvoller Um-
gang mit Tieren sollte selbstver-
ständlich sein. Dennoch gibt es 
Richtlinien, die gesetzlich fest-
gelegt sind.

Informationen zur
Tierhaltungsverordnung

www.noel.gv.at
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Das Wohl des
Tieres ist oberstes 
Gebot.

1/4 Seite Tierparadies

Inh. Anita Stiegler
Obere Hauptstrasse 9
3071 Böheimkirchen
T: 0660/81 86 345

Cats & Dogs

Das Tierparadies

www.dastierparadies.at

GUTSCHEIN 

Für ein exklusives

Überraschungsgeschenk

 für Ihren Hund!

Ihr Zoofachhandel mit Herz & Verstand!
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Wie erfolgt die Registrierung?

Jeder Hundehalter ist verpflichtet, sein Tier innerhalb eines 

Monats nach der Kennzeichnung, der Einreise nach Öster-

reich oder der Weitergabe zu melden. Die Meldung erfolgt 

im Auftrag des Halters durch den Tierarzt, der die Kenn-

zeichnung vornimmt. So ist es am einfachsten, da der Tier-

arzt sowohl die Kennzeichnung als auch die Registrierung 

durchführen kann. 

Aber auch der Hundehalter selbst kann mittels eines qua-

lifizierten Zertifikates, zum Beispiel einer Bürgerkarte, sei-

ne Daten über das Portal www.heimtierdatenbank.ehealth.

gv.at eingeben. Damit erhält der Tierhalter eine Registrier-

nummer, die als Bestätigung für die vorgenommene Regis-

trierung gilt. Bei ANIMALDATA kann man die Registrierung 

auch selbst durchführen.

Jede Änderung der Daten, zum Beispiel Wohnadresse oder 

Telefonnummer, muss am Magistrat bekannt gegeben und 

in der Datenbank geändert werden. Ansonsten kann bei 

Verlust oder Diebstahl des Hundes kein Kontakt mit dem 

 Besitzer aufgenommen werden.

Welche Daten werden gespeichert?

Gespeichert werden die Daten des Halters, das Datum der 

Aufnahme der Haltung, das Datum der Abgabe und der neue 

Halter oder der Tod des Tieres sowie tierbezogene Daten wie 

Rasse, Geschlecht, Geburtsdatum, Chipnummer, Geburts-

land und Name.                                          ■

Die Verpflichtung zur Kennzeichnung des Hundes mittels 

Chip ist im Tierschutzgesetz verankert. Die wichtigsten In-

formationen haben wir zusammengefasst.

Wie funktioniert das Chippen?

Der Mikrochip ist etwa reiskorngroß und darauf ist eine 

15-stellige Identifikationsnummer gespeichert. Dieser wird 

dem Tier von einem Tierarzt injiziert – dieser Vorgang ist 

nicht schmerzhafter als eine Impfung. Mittels Lesegerät 

wird der Mikrochip aktiviert und die Chipnummer, ein welt-

weit nur einmal vergebener Identifikationscode, kann ein-

fach abgelesen und der Besitzer über die registrierten Daten 

gefunden werden.

Die Registrierung erfolgt in einer vom Bundesministerium 

für Gesundheit und Frauen zur Verfügung gestellten, bun-

desweiten Datenbank.

Wann erfolgt die Kennzeichnung?

Alle Hunde müssen vor der ersten Weitergabe, spätestens 

aber im Alter von drei Monaten gechippt werden.

Verlaufen? Kein Problem.  
Ein kleiner Chip hilft, Hund und 
Herrchen oder Frauchen wieder 
zusammenzubringen.

KENNZEICHNUNG 
MIT CHIP

Bei weiteren Fragen zum 
Thema „Chippen“ 

wenden Sie sich bitte
an einen Tierarzt.



Wie erfolgt die Anmeldung?

Hunde, die älter als drei Monate sind, müssen beim Magist-

rat angemeldet werden. Folgende Möglichkeiten gibt es:

   Stabsabteilung Finanzen, Roßmarkt 6, 1. Stock, 

Tel. 02742/333-2312

   Bürgerservice, Rathaus, Erdgeschoß

   Online auf www.st-poelten.gv.at/formulare (Bürger-

service – Lebensbereiche – Formulare von A–Z)

Mit der Anmeldung des Hundes ist auch die Hundeabgabe 

fällig. Mit der Entrichtung erhalten Sie eine Hundemarke, die 

am Halsband oder Brustgeschirr des Hundes anzubringen 

ist. Diese muss gut sichtbar getragen werden, sobald Sie 

mit Ihrem Hund das Haus verlassen.

Wie hoch ist die Hundeabgabe? 
(Stand April 2017)

   Die Hundeabgabe beträgt 45,– Euro pro Jahr.

   Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial 

(bestimmte Hunderassen und -kreuzungen lt. NÖ Hunde-

haltegesetz) erfordern neben verschiedenen Auflagen –  

Hundeführ(er)schein, Versicherung etc. – eine erhöhte 

Hundeabgabe von 135,– Euro pro Jahr.

   Für Nutzhunde gemäß § 3 Hundeabgabegesetz gilt ein 

Tarif von 6,54 Euro pro Jahr.

   Für die Hundemarke ist ein geringer einmaliger Kosten-

beitrag zu entrichten.

Von der Hundeabgabe befreit sind Hunde in Tierasylen und 

Hunde, die zum Schutz und zur Hilfeleistung von Personen 

unentbehrlich sind (zum Beispiel Blindenführhunde).

Außerdem erlässt die Stadt St. Pölten die Hundesteuer  

für ein Jahr, wenn Hundehalter und Hund freiwillig den Hun-

deführ(er)schein oder eine gleichwertige Prüfung ablegen 

(siehe S. 17).                                  ■

Wenn Sie sich für einen Hund 
entschieden haben, müssen 
Sie diesen auch rechtmäßig 
anmelden.

NICHT OHNE 
HUNDEMARKE

Magistrat St. Pölten
Stabsabteilung Finanzen

Michaela Stiegler | Roßmarkt 6 | 1. Stock

Tel 02742/333-2312
finanz@st-poelten.gv.at | www.st-poelten.gv.at
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Jeder Hund
muss eine
Hundemarke 
tragen.

BEWEGUNG FÜR HUND & CO
Was gibt es Schöneres für die Vierbeiner als durchs hohe 

Gras zu toben. Die Bewegung in der freien Natur ist wich-

tig für Hund und Hundehalter. Die Länge des Spazierganges 

sollte man allerdings an das Alter des Hundes anpassen. Ein 

junger Hund braucht mehr Auslauf und ausgedehnte Spa-

ziergänge als ein Senior. Regelmäßige Ausgänge erfreuen 

jedes Hundeherz und sind sowohl für Hund als auch Halter 

ein Highlight des Tages. Diese Zeit gemeinsam zu nutzen 

macht den Weg zu einem echten Erlebnis für beide Seiten.

 Gelegentlich neue Wege auszuprobieren sorgt für genü-

gend Abwechslung. Ob im Wald, am Fluss oder beim Se-

engebiet, rund um St. Pölten finden sich genug Wege. Ihr 

Hund freut sich bestimmt, neues erschnüffeln zu können.

 Freilauf für Mops und Co ist ebenso wichtig, um sich rich-

tig auszupowern. Allerdings sollte er nur stattfinden, wenn 

keine Straßen oder Spielplätze in der Nähe sind. Grundvo-

raussetzung ist, dass der Hund abrufbar ist. Vorsicht sei 

geboten beim „Stöckchen“ werfen, da es einige Gefahren 

birgt. Das Holz kann splittern und zu Verletzungen im Ra-

chenraum führen. Ein kleines Spielzeug zu werfen ist besser 

und lässt sich leicht in der Jackentasche verstauen. 

Und nicht zu vergessen: schlechtes Wetter gibt es nicht, 

nur schlechte Kleidung. Nichts wie raus und gemeinsam die 

Natur genießen.                 ■



Der Besuch einer Hundeschule ist eine gute Option, um die 

Grundlagen der Hunde-Erziehung zu erlernen. Vor allem dem 

Vierbeiner macht das Lernen zusammen mit „Schulkamera-

den“ sicherlich großen Spaß. 

Was Hänschen nicht lernt, ...

Am besten ist es, wenn die Erziehung schon im Welpenalter 

beginnt. Die ersten Kommandos lernt der Hund spielend in 

der Gruppe, und auch die Sozialisierung wird gefördert. Hun-

de sollten lernen, ohne Ziehen an der Leine zu laufen, sich 

auf Befehl hinzusetzen oder hinzulegen und auf dem Platz 

zu bleiben, bis man ihn ruft. Alles sehr nützliche Dinge, die 

man im Alltag mit Hunden auf jeden Fall braucht.

Für jeden Hund das Richtige

Wenn die Grundlagen sitzen, können noch weitere Kurse 

besucht werden. Je nach Hunderasse bietet sich Verschie-

denes an, zum Beispiel Agility für bewegungsfreudige und 

quirlige Hunde oder etwa Schutzarbeit für große, nerven-

starke und selbstbewusste Hunde. 

Gemeinsam zum Erfolg

Natürlich profitiert nicht nur der Hund von den verschie-

densten Kursen, sondern auch für Herrchen oder Frauchen 

sind die Ausbildungen eine Bereicherung. Durch die Anwei-

Die Angebote in Hundeschulen sind 
vielfältig – Welpenkurse, Grundkurse, 
Fortgeschrittenenkurse, Agility, Fähr-
tenarbeit, Schutzarbeit, Schautraining, 
Hundeführ(er)schein und vieles mehr. 
Fakt ist: eine gute Erziehung ist das 
A und O eines guten Zusammenlebens 
von Hund und Halter.

sungen der TrainerInnen wird sich das eigene Auftreten 

stark verbessern, sodass man zu einem guten Vorbild für 

den Hund wird. Als „Dreamteam“ werden Hund und Halter 

gemeinsam an den Aufgaben wachsen!             ■

20

Hund und Halter
als „Dreamteam“.

Verein SVÖ St.Pölten OG 04
Welpenweg 1 | 3100 St. Pölten-Ratzersdorf
webmaster@svoe-stpoelten.at | www.svoe-stpoelten.at

Österreichischer Gebrauchshundesportverein-Verband
Ortsgruppe St. Pölten
Georg-Sigl-Straße 51 | 3151 St. Georgen-Hart
office@oegv-stpoelten.at | www.oegv-stpoelten.at/

ÖGV Traisental
Wollgrasweg 24 | 3140 Pottenbrunn
Ausbildungsplatz: Tirolerstraße | 3105 Unterradlberg
edlinger@zoe-tiernahrung | www.oegv-traisental.at
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Besitzer von sogenannten Hunden mit erhöhtem Gefähr-

dungspotenzial sind nach dem Hundehaltegesetz verpflich-

tet, die Prüfung zum Hundeführschein bzw. Hundeführer-

schein abzulegen. Dieser lohnt sich aber natürlich auch mit 

allen anderen Hunderassen. 

Was wird verlangt?

Der Hundehalter muss erlernen, dass er mit dem Hund rich-

tig umgehen kann, außerdem werden Großstadttauglichkeit 

und Sozialverträglichkeit von Hunden gefördert.

Was wird geprüft?

Der Hundeführ(er)schein besteht aus einem theoretischen 

und einem praktischen Teil. Der theoretische Teil trägt dazu 

bei, das Wissen über Hundehaltung, Hundeausbildung, Ver-

halten des Hundes, Gesundheit und gesetzliche Verpflichtun-

gen zu erweitern und zu festigen. Im praktischen Teil wird 

getestet, ob Herrchen oder Frauchen in der Lage ist, sich in 

alltäglichen Situationen mit dem Hund richtig und rücksichts-

voll in Bezug auf andere Menschen zu verhalten.                  ■

Der Mensch muss lernen, wie 
er mit dem Hund richtig um-
geht, und das Tier muss Kom-
mandos sowie Befehle verste-
hen und befolgen. Erst dann ist 
ein sicheres und konfliktfreies 
Miteinander möglich.

Weitere Informationen gibt es in jeder 
Hundeschule (siehe Seite 17) oder unter
www.noe.gv.at/noe/Naturschutz/Hundehaltegesetz

Hunde müssen 
Befehle verstehen 
und befolgen.



SICHER IST SICHER

In den Bundesländern Wien, Oberösterreich und der Steier-

mark ist eine Versicherung für den Hund bereits Pflicht. In

Niederösterreich gilt dies nur für Hunde mit erhöhtem Ge-

fährdungspotential und auffällige Hunde. Viele Haushalts-

Haftpflichtversicherungen decken recht lich auch ein Haustier 

ab. Man sollte sich unbedingt Gedanken um die Schadens-

summe machen. Für Krankheits- und Tierarztkosten kann 

eine zusätzliche Versicherung abgeschlossen werden. 

Abgesehen vom Spielzeug, Futter oder Tierarztbesuchen ist 

Hundehaltung nicht unbedingt mit hohen Kosten verbun-

den, solange nichts Gröberes passiert. 

Wenn Ihr vierbeiniger Liebling sich kurz in Nachbars Gar-

ten abseilt wird vielleicht nur Ihr Nachbar die Nase rümpfen.

Sollte sich Ihr Hund allerdings von der Leine losreißen, 

einem Reh nachjagen und dieses im schlimmsten Fall vor 

ein Auto läuft, dann beginnen die wirklichen Probleme und 

dann kann es ohne Versicherung richtig teuer werden. Wie 

so oft gilt auch hier: Vorsorge besser als Nachsorge. 

Erkundigen Sie sich am besten bei Ihrer Haushaltsversi-

cherung. Den Haushund in die Haushaltsversicherung mit 

einzubeziehen ist nicht unbedingt viel teurer und schützt 

Sie vor bösen Überraschungen.              ■

Experten empfehlen, eine Haftpflicht-
versicherung für den Vierbeiner ab-
zuschließen, denn jeder Hund kann 
mal einen Schaden anrichten.

Nur ein rundum gesunder Hund 
ist ein glücklicher Hund.

RUNDUM GESUND
Die richtige Pflege und Fütterung, ausreichend Bewegung 

sowie routinemäßige Besuche beim Tierarzt garantieren 

die Gesundheit und das Wohlbefinden des Hundes.

Schutz vor Parasiten

Mindestens einmal jährlich muss der Hund für notwen dige 

Impfungen zum Tierarzt. Zudem ist eine regelmäßige Ent-

wurmung des Tieres notwendig – auch zum Schutz des 

Hundehalters. Ebenfalls geschützt werden sollte der Hund 

vor Zecken- und Flohbefall. Hier sind Spot-on-Präparate 

oder Flohhalsbänder sinnvoll.

Jeder noch so schöne Spaziergang mit dem Vierbeiner birgt 

auch so seine Gefahren. Einige lauern unsichtbar im schönen 

grünen Gras oder im Unterholz und warten geduldig auf ihr 

Opfer. Sie klammern sich still und unmerklich an die Beine 

des Tieres und suchen sich ihre Labstelle. 

Für Frauchen und Herrchen ein leidiges Thema - die Zecke. 

Den Blutsaugern ist ein vorbeilaufender Hund gerade recht. 

Die Saison hat bereits begonnen und durch den lauen Winter 

gibt es mehr denn je. 

Zecken beherbergen verschiedenste Krankheitserreger, die 

durch das Blutsaugen auf den Hund übertragen werden kön-

nen. Hunde sind hier gefährdeter als Katzen, unter einer die-

ser übertragenen Krankheit zu leiden.

Die häufigste Krankheit ist die Borreliose. Bei vielen Vier-

beinern kommt es nicht zu erheblichen Beschwerden. Jedoch 

erkrankt ein Teil der infizierten Hunde ernsthaft an Borrelio-

se. Hundehalter sollten sich daher nicht nur selbst, sondern 

auch ihr Tier effektiv vor Zecken schützen.

Fragen Sie rechtzeitig Ihren Tierarzt wegen einer Impfung 

gegen Borreliose. Weiters ist es sinnvoll den Hund nach ei-

nem Spaziergang nach Zecken abzusuchen und diese zu ent-

fernen.                 ■

Gesundheit und
Wohlbefinden gehen
Hand in Hand.

Seien Sie versichert, 
wenn Ihr Hund einen 

Schaden anrichtet.
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 Tierambulanz & Tagesklinik
 Dr. Franz Wessely

 Praxis für Kleintiere, Labor, Röntgen, EKG, Ultraschall, 
 Chirurgie, Hausvisiten, Akupunktur und Neuraltherapie, 
 Vitalfeldtherapie

 Goethestraße 23  |  3100 St. Pölten
 Tel. 02742/75770  |  Mobil 0676/6159659
 Fax 02742/75770-4
 vet.wessely@kstp.at  |  www.tierarzt-wessely.at 

 Mo, Mi, Fr 16–20 Uhr
 Di, Do, Sa 8–11 Uhr
 Telefonische Anmeldung erbeten
 24-Stunden-Notdienst: Tel. 0676/9336500

 Tierklinik Sankt Pölten

 Lilienthalgasse 7  |  3100 St. Pölten
 Tel. 02742 40527
 www.tierklinik-stp.at

 Täglich 24 Stunden geöffnet
 (an Feiertagen können die Öffnungszeiten abweichen) 

 Tierschutzverein der Region St. Pölten 

 Gutenbergstraße 26  |  3100 St. Pölten
 Tel. 02742/77272  |  Fax 02742/77272-4 

	 office@tierschutzverein-stpoelten.at	
	 www.tierschutzverein-stpoelten.at

 Do und Sa 14–17 Uhr
 Fr 16–18 Uhr
 Bereitschaftsdienst: Tel. 0664/981277 von 17–8 Uhr

 Tierarztpraxis Bauer 
 Mag. Peter Bauer  |  Mag. Andrea Vit

 Praxis für Kleintiere, EKG, Labor, Röntgen,
 Ultraschall, Chirurgie, TCM 

 August-Novy-Straße 23  |  3100 St. Pölten-Wagram
 Tel. 02742/257145  |  Mobil 0664/3217893
	 office@tierarzt-bauer.at		|		www.tierarzt-bauer.at

 Mo, Di, Do 9–11 Uhr
 Mo, Mi, Do und Fr 16.30–18.30 Uhr 

 Mag. Andreas Fuchs | Mag. Mathilde Fuchs 
 Mag. Martina Amann  |  Mag. Franziska Aichberger

 Weichteil- und Knochenchirurgie, Röntgen, EKG, Ultraschall,  
 Blutlabor, Endoskopie, stationäre Betreuung

 Raoul-Aslan-Gasse 2d  |  3100 St. Pölten-Wagram
 Tel. 02742/230552  |  Notdienst 0664/3828172
 Fax 02742/230552
	 tierarzt.fuchs@utanet.at		|		www.dietieraerzte-fuchs.at	

 Mo, Mi, Do, Fr, Sa 9–11 Uhr
 Mo, Mi, Do, Fr 17–19 Uhr

 Tierarztpraxis Pottenbrunn
 Dr. Alexander Haselmeyer  |  Mag. Daniela Raith-Haselmeyer 
 Mag. Stephanie Weidner   

 Chirurgie, digitales Röntgen, Ultraschall, Labor, Reptilienmedizin

 Schönstraße 15  |  3140 Pottenbrunn
 Tel. 02742/42672  |  Fax 02742/46280
 tierarztpraxis-pottenbrunn@speed.at	
	 www.tierarztpraxis-pottenbrunn.at 

 Mo, Di, Fr 10–12 Uhr und 16–19 Uhr
 Do 16–19 Uhr
 Sa 8–11 Uhr
 Mi nur nach Terminvereinbarung

Ihr Tier ist krank, muss 
gechippt oder geimpft werden? 
Hier finden Sie die Adressen, 
Kontaktdaten und Öffnungs
zeiten der in St. Pölten an
sässigen Tierärzte.

tierärzte
in st.  pölten

 Vet-Praxis am Kremserberg 
 Dr. Norbert Hießberger

 Preradovicstraße 7  |  3107 St. Pölten
 Tel. 0664/3186299 
	 office@vet-praxis.at

 Nach telefonischer Voranmeldung

 Mag. Thomas Krehon

 Labor, Ultraschall, Weichteilchirurgie

 Fesslerstraße 34  |  3100 St. Pölten 
 Tel. 02742/71877  |  Notdienst 0650/5734662 
 office@krehon.at		|		www.krehon.at

 Mo, Di, Fr 9–11 Uhr 
 Mo–Fr 15–18 Uhr 
 Voranmeldung erbeten
 

 Dr. Alfred Pichler

 Edlinggasse 1  |  3151 St. Georgen
 Tel. 02742/21606  |  Mobil 0699/11076292
 Fax 02742/86168
	 a.pichler@ikomm.at 

 Mo–Fr 9–10 Uhr
 Mo, Di, Do, Fr 17–19 Uhr
 Behandlungen und Hausbesuche auch nach Vereinbarung
 24-Stunden-Notdienst

 Tierarztpraxis Josefstraße
 Dr. Theodor Tillinger

 Digitalröntgen, Ultraschall, Chirurgie, Labor, Zahnheilkunde,  
 ganzheitliche Medizin, Hausvisiten

 Dr.-Theodor-Körner-Straße 25  |  3100 St. Pölten
 Tel. 02742/73088   |  Mobil 0676/4458968
	 vetdok@gmx.at		|		www.tierarzt-tillinger.at

 Mo–Fr 9–11 Uhr und 17–19 Uhr, Sa 9–11 Uhr

 Dr. Horst Wagner
 Mag. Thomas Krendl

 Stattersdorfer Hauptstraße 150  |  3100 St. Pölten
 Tel. 02742/255845  |  Mobil 0664/4332729
 Fax 02742/230515
	 vet.wagner@aon.at 

 Mo, Mi und Fr 9–11 Uhr
 Mo, Di, Do, Fr 16–19 Uhr
 Samstag und außerhalb der Öffnungszeiten 
 nur nach telefonischer Vereinbarung
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Leider kann es manchmal zu 
gesundheitlichen Notfällen 
kommen, die Tierärzte im Groß
raum St. Pölten sind auch an 
Wochenenden und nachts für 
Ihren Vierbeiner da.

 TIERÄRZTLICHER NOTDIENST

 Mag.	Peter	Bauer
 August-Novy-Straße 23  |  3100 St. Pölten
 Mobil 0664/3217893

 Mag.	Andreas	Fuchs	|	Mag.	Mathilde	Fuchs
 Raoul-Aslan-Gasse 3  |  3100 St. Pölten-Wagram
 Mobil 0664/3828172

 Mag.	Thomas	Krehon
 Fesslerstraße 34  |  3100 St. Pölten
 Mobil 0650/5734662

 Dr.	Horst	Wagner
 Stattersdorfer Hauptstraße 150  |  3100 St. Pölten
 Mobil 0664/4332729

Eine telefonische Voranmeldung ist unbedingt erforderlich! 
Es handelt sich um eine freiwillige Serviceleistung der teilneh-
menden Praxen. Es besteht kein Rechtsanspruch. Die Verrech-
nung erfolgt gemäß der tierärztlichen Honorarordnung in der 
aktuellen Fassung.

 24-STUNDEN-NOTDIENST

	 Dr.	Franz	Wessely
 Goethestraße 23  |  3100 St. Pölten
 Tel. 02742/75770 oder Mobil 0676/6159659

	 Dr.	Alfred	Pichler
 Edlinggasse 1  |  3151 St. Georgen
 Mobil 0699/11076292

 TIERKLINIKEN IN DER UMGEBUNG

	 Tierklinik	Mitterndorf
 Dr. Doris Rothensteiner + Dr. Thomas Mitterer

 Rosenweg 2  |  3452 Atzenbrugg
 Tel. 02275/5997
	 office@tierklinik-mitterndorf.at
	 www.tierklinik-mitterndorf.at

 Mo–Fr 10–12 Uhr und 17–19 Uhr
 Sa 10–12 Uhr
 Notfälle nach telefonischer Anmeldung rund um die Uhr!

	 AniCura	Tierklinik	Hollabrunn
 Dr. Christoph Peterbauer

 Lastenstraße 2  |  2020 Hollabrunn
 Tel. 02952/4949
	 hollabrunn@anicura.at		|		www.tierklinik-hollabrunn.at

 Mo–Fr 10–12 Uhr und 15–18 Uhr
 Notfälle nach telefonischer Anmeldung rund um die Uhr!

TIERARZT-NOTDIENSTE
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Da können wir tollen, toben und spielen, was das Zeug 

hält. Außerdem wartet ein eigener Hundeschwimmteich auf 

euch. Dann heißt es schwimmen, tauchen, planschen und 

spritzen. Die Spielwiese ist eingezäunt und täglich von 8.00 

Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet.

  Hotel	mit	Hundefrisör	 Wir vereinbaren gerne an der 

Rezeption einen Termin!

  Hundewaschanlage	im	Hotel

  Hundehotel mit BARF – frisch roh köstlich!

  BARF, das heißt in erster Linie Natur pur. Daher 

werden die Menüs aus frischem oder tiefgekühltem 

Fleisch, Innereien, Knochen und Fisch zusammenge

stellt. Das Futter wird mit Obst und Gemüse, Getrei

deprodukten und Futterzusätzen ergänzt und roh 

verfüttert. Bei uns im Riederhof warten auf euch bis 

zu 30 verschiedene Menüs!

  Hauptsache	xund	ist	der	Hund!	Im Riederhof kann man 

sich als Hund auch wunderbar erholen und regenerieren. 

Wir bieten sogar professionelle Rehabilitation nach Verlet

zungen und Operationen an. Dazu arbeiten wir mit einem 

tollen Kooperationspartner zusammen.

Alle Mitarbeiter werden fortlaufend auf Corona getestet und 

arbeiten mit Visier oder Mundschutz. Unsere Gäste bekommen 

Mundschutz und Einweg Handschuhe gratis zur Verfügung 

gestellt. Mindestabstand von 1 m einzuhalten  deshalb gibt es 

Saunalisten, bei denen Sie Ihren Saunagang eintragen können.

Direkt hinter dem Hotel liegt 
ein wahres Paradies für uns. 
1.000 m² Spielwiese mit jeder 
Menge an verschiedenen  
Geräten für Agility. 

HUNDEHOTEL
MIT POOL UND 
SPIELWIESE

Hotel	Riederhof
Truyen	113	|	6531	Ried	im	Oberinntal

Tel	+43/5472/6214
info@hote-riederhof.at
www.hotel-riederhof.at
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tiere
in not

Sollten Ihnen Fälle von schlechter Tierhaltung, Verwahr-

losung oder Misshandlung bekannt werden, wenden Sie 

sich bitte sofort direkt an den zuständigen Amtstierarzt für    

St. Pölten oder St. Pölten-Land – siehe Kontaktdaten. Die-

ser wird die notwendigen Maßnahmen treffen. Magistrat 

oder Tierheim sind nicht befugt, bei Privatpersonen Kont-

rollen durchzuführen oder Tiere abzunehmen. Bei Gefahr im 

Verzug, zum Beispiel bei direkter Beobachtung einer Tier-

quälerei, wenden Sie sich bitte zusätzlich an die zuständige 

Polizeidienststelle. Durch Ihre Meldung helfen Sie den be-

troffenen Tieren in jedem Fall!                           ■

Wohin wendet man 
sich bei offensichtlicher 
Tierquälerei oder schlechter 
Haltung von Tieren?

Für die Stadt:
Dr. Helmuth Wagner
Mag. Astrid Haberleitner

Gutenbergstraße 10  |  3100 St. Pölten
Tel. 02742/333-2581  |  Fax DW -2589
vet@st-poelten.gv.at     

Für den Bezirk:
OVR Dr. Peter Pusker
Bezirkshauptmannschaft

Schmiedgasse 4–6  |  3100 St. Pölten
Tel. 02742/9025-37669 oder DW -37651
veterinär.bhpl@noel.gv.at
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Tierquälerei
oder schlechte
Haltung muss
gemeldet
werden.
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tierschutz 24/7

Mehr als 3.000 Mitglieder und zahlreiche ehrenamtliche Hel-

fer unterstützen das behördlich zertifizierte Tierheim regel-

mäßig, damit sich die tierischen Gäste möglichst wohlfüh-

len. Die jährliche Frequenz beläuft sich auf etwa 700 Tiere 

(160 Hunde, 250 Katzen, 290 Kleintiere). 

„Die tierärztliche Versorgung hat bei uns einen hohen 

Stellenwert – wir sorgen auch für nachhaltigen Tierschutz, 

indem möglichst alle Tiere vor der Vergabe kastriert werden. 

Unter anderem finden im Tierheim jährlich 1.100 Impfun-

gen sowie 250 Leukosetests und mindestens genauso viele 

Chippungen statt“, verrät der Obmann des St. Pöltner Tier-

schutzvereines Mag. Willi Stiowicek.

Alle MitarbeiterInnen betrachten ihre Tätigkeit als „Be-

rufung“. Die Liebe zum Tier und persönliches Engagement 

für den Tierschutz sind – ebenso wie eine ständige Weiter-

bildung, Kundenfreundlichkeit und Flexibilität sowie Team-

geist – selbstverständlich. Unterstützt werden diese vom 

ehrenamtlichen Vorstand und von den vielen freiwilligen 

Spaziergehern.

Ein großer Teil der jährlichen Ausgaben fällt neben den 

Energiekosten auch auf den Bereitschaftsdienst zurück, der 

rund um die Uhr im Einsatz ist und auf fast 300 Einsätze pro 

Jahr (und rund 11.000 gefahrene Kilometer jährlich) zurück-

blicken kann.                             ■

Der Tierschutzverein St. Pölten 
bietet Hilfe und Zuflucht für alle 
Tiere, kompetente Betreuung 
der Schützlinge und transpa-
rente Arbeit für ein Gebiet mit 
rund 500.000 Einwohnern und 
deren Haustiere – vom Wiener 
Umland über den Zentralraum 
bis ins Mostviertel.

Die Tiere sind auf Ihre 
Unterstützung angewiesen.
Mit einer Tierpatenschaft ab 24 Euro pro Jahr 
leisten Sie beispielsweise einen wichtigen Beitrag
für die Lebenshaltungskosten eines Kleintieres.

SPENDENKONTO: SPARKASSE NÖ MITTE WEST AG
IBAN AT52 2025 6000 0002 4208

www.tierschutzverein-stpoelten.at
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Obwohl die Mitnahme von Tieren im Auto gesetzlich geregelt 
und der ungesicherte Transport im Auto sogar strafbar ist, 
wird hier leider trotzdem oftmals gespart. Jedoch zum Leid 
der Sicherheit von Mensch und Tier.

Folgendes wird vom Bundesministerium für Verkehr, Inno-
vation und Technologie für den Transport von Hunden emp-
fohlen:

   Hundebox, Hundegitter sowie ein Sicherheitsgurt sind für 
den sicheren und straffreien Transport geeignet. 

   Es gibt sogar extra gepolsterte Hundegeschirre, die sich 
zum Anschnallen am vorhandenen Gurtschloss eignen.

   Die sicherste Transportmöglichkeit ist im mit einem 
Trennschutzgitter versehenen Kofferraum oder in einer 
Hundebox. Noch besser ist ein stabiler Transportkäfig, der 
am Wagenboden verankert werden kann. Das Wichtigs-

te ist, dass der Hund nicht über die Rückbank nach vorne 
 geschleudert werden kann. 

   Trotz richtiger Sicherung des Hundes sollte die Fahrwei-
se dem Hund angepasst werden. Denn im Gegensatz zu 
uns können sich die Hunde bei scharfen Kurven 
oder heftigen Bremsmanövern nicht 
festhalten.

Übrigens gelten diese 
Vorschriften auch für 
kleine Hunde.             ■

URLAUB,
AUSFLUG
UND CO.

hunde im auto
Angurten gehört für alle Insassen 
in einem Auto zur Selbstverständ-
lichkeit. Bei unseren vierbeinigen 
Familienmitgliedern aber leider 
noch nicht. Dabei ist eine gute  
Sicherung im Auto so wichtig.

Auch für Hunde
muss im Auto ein 
sicherer Transport 
ermöglicht werden.

Wenn Herrchen oder Frauchen Urlaub machen wollen, 

muss entschieden werden, ob der Hund in den Urlaub mit-

kommt oder in dieser Zeit betreut werden muss.

Wer sich für die zweite Variante entscheidet, sollte sich 

so bald wie möglich um eine geeignete Betreuung für das 

vierbeinige Familienmitglied umsehen. Entweder können 

Verwandte, Bekannte oder Nachbarn die Fütterung, Pflege 

und das Gassigehen übernehmen, oder der Hund checkt in 

eine Hundepension ein. Hier wird Ihr Liebling fürsorglich 

betreut, während Sie den Urlaub genießen.

Urlaub mit dem Hund

Wer sich für einen Urlaub mit dem Hund entscheidet, muss 

auf einiges achten:

   Bei längeren Reisen im Auto sollten Sie ausreichend 

Wasser mitnehmen, öfters Pausen einlegen und im 

Sommer Überhitzung im Auto vermeiden.

   Vergessen Sie nicht auf den EU-Impfpass und die nötigen 

Impfungen im Ausland.

   Informieren Sie sich über mögliche gesundheitliche Ge-

fahren in anderen Ländern. Zum Beispiel können Sand- 

und Stechmücken zum Teil schwere Krankheiten übertra-

gen, die für den Hund tödlich enden können und auch für 

den Hundehalter gefährlich sind. Nähere Informationen 

dazu erhalten Sie bei Ihrem Tierarzt.

   Erkundigen Sie sich außerdem über die Einreisebestim-

mungen des Reiselandes, denn es gibt zum Beispiel Län-

der, die für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial 

bereits ein Einreiseverbot verhängt haben.

Ausflug mit dem Hund

Nicht nur im Urlaub, auch bei Ausflügen gilt es darauf zu 

achten, ob das gewünschte Ausflugsziel für Hunde geeignet 

ist und auch, ob sie dort überhaupt erlaubt sind.              ■

Wohin in den Urlaub mit
dem Hund oder wohin mit
dem Hund im Urlaub?



Ausgewogene Kost

Klar, Hunde sind Fleischfresser, das heißt aber nicht, dass 

sie ausschließlich Tierisches zu sich nehmen. Auch pflanz-

liche Nahrungsmittel sollten in den Ernährungsplan einflie-

ßen, damit eine ausgewogene Nährstoffversorgung sicher-

gestellt werden kann.

Frisches Wasser sollte dem Hund natürlich immer zur Ver-

fügung stehen.

Wie wird gefüttert?

Erwachsene Hunde sollten mindestens zwei Mal täglich ge-

füttert werden, denn wie bei uns Menschen sind mehrere 

kleine Mahlzeiten verträglicher als eine große. Die Verdau-

ungsorgane müssten in kurzer Zeit eine große Menge Fut-

ter verarbeiten und das führt zu Trägheit. Mehrere kleine-

re Mahlzeiten sorgen für eine gleichmäßige Belastung des 

Verdauungsapparates und eine konstante Nährstoff- und 

Energiezufuhr.

Außerdem sollten die Fütterungen immer zu festen Uhrzei-

ten erfolgen; der Hund lernt dadurch, dass er nicht betteln 

muss, um Futter zu bekommen. Das fördert die Ausgegli-

chenheit der Hunde, die im Übrigen Gewohnheitstiere sind.

Wichtig ist vor allem die Ruhepause von mindestens einer 

Stunde nach der Fütterung. Das hat einen gesundheitlichen 

Hintergrund: der Magen das Hundes hängt auf zwei Bän-

dern, im gefüllten Zustand kann er sich beim Spiel oder beim 

Toben drehen. Eine Magendrehung verläuft tödlich, wenn 

sie nicht sofort von einem Tierarzt behandelt wird.            ■

Bei der Fütterung ist nicht 
nur darauf zu achten, was der 
Hund zu fressen bekommt, 
sondern auch, wie dies erfolgt.
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Ernähren
Sie Ihren 
Hund ausge-
wogen und 
nährstoff-
reich.

Hier haben wir die „Basics“ zusammengefasst:

Wichtige Fellpflege

Nicht nur aus ästhetischen Gründen sollte das Fell des Hun-

des regelmäßig gepflegt werden. Einerseits beginnt unge-

pflegtes Hundefell unangenehm zu riechen und andererseits 

kann mangelnde Pflege zur Verfilzung des Fells führen, die 

Haut darunter kann dadurch nicht mehr atmen und es kann 

zu schmerzhaften Ekzemen und Hautentzündungen kommen.

Hundekrallen richtig schneiden

Als Faustregel gilt: Wenn die Krallen beim aufrecht stehen-

den Hund den Boden berühren, müssen sie gekürzt werden.

Bei Stadthunden, die regelmäßig auf festem Untergrund 

laufen, nützen sich die Krallen meist von selbst ab und der 

Griff zur Krallenschere bleibt erspart. Zu lange Krallen können 

schmerzhaft einwachsen und behindern den Hund beim Lau-

fen. Das Kürzen der Krallen sollte nur vom Tierarzt oder im 

Hundesalon durchgeführt werden, da diese stark durchblutet 

sind. Schon wenige Millimeter zu viel abgeschnitten, können 

starke Blutungen verursachen.

Zahnpflege beim Hund

Auch Hunde sind von Zahnproblemen nicht verschont. Vor 

allem kleinere Rassen, bei denen die Zähne enger beieinan-

derstehen, leiden oftmals darunter. Daher ist es wichtig, die 

Zähne regelmäßig zu pflegen. Dazu gehören Zahnkontrollen 

beim Tierarzt und – auch wenn es befremdlich erscheinen 

mag – das Zähneputzen beim Hund. Im Handel gibt es spezi-

elle Zahnbürsten und -pasten für Hunde.

Saubere Ohren

Hundeohren haben meist eine ausreichende Selbstreinigungs-

kraft. Trotzdem sollten sie regelmäßig auf Verunreinigungen 

untersucht werden. Vor allem Rassen mit einem stark behaar-

ten Gehörgang sowie mit Schlapp- oder Hängeohren sind eher 

von Ohrproblemen betroffen. Schmutz im Ohrtrichter kann mit 

einem weichen Tuch oder Feuchttuch entfernt, der Gehörgang 

mit speziellen Ohrreinigungstropfen oder -lösungen gereinigt 

werden. Verbinden Sie die Reinigung mit Futter oder Streichel-

einheiten, damit es für das Tier so angenehm wie möglich ist. ■

Regelmäßige Fell-, Zahn-,  
Ohren- sowie Pfoten- 
und Krallenpflege ist  
unerlässlich. 

FIT UND GEPFLEGT
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Cowörk-Center | Eichenstraße 1a | 3385 Gerersdorf
T 0660/6900978 | M pr1memeatfutter@gmail.com

Öffnungszeiten 
Verkauf: 
freitags 

16.00-19.30 Uhr
oder nach persönlicher 

Terminvereinbarung

✱  Wochenration Fleisch  
bei einem Hund von 20 kg: 

  ca. 400 g Fleisch pro Tag 
ca. 7 mal 1/2 kg Packung „All In One“ 
1,89 € mal 7 = 13,23 € / Woche

Ab einem Einkauf von mindestens 20,– €
gibts 1 kg Kopffleisch GRATIS dazu.
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Rohfütterung Natürlich ohne Zusätze

37

HUNDE IN DER 
WOHNUNG
Ist Ihr Hund auch noch so umgänglich, viele Vermieter leh-

nen die Haltung von Hunden von vornherein ab. Dabei sind 

Hunde in Mietwohnungen grundsätzlich erlaubt, wenn im 

Mietvertrag nicht anders festgehalten. Es kann jedoch 

auch festgelegt sein, dass man für die Hundehaltung die 

Zustimmung des Vermieters benötigt. Wenn der Vermieter 

die Zustimmung verweigert, muss er dies sachlich begrün-

den. Wenn die Zustimmung zur Hundehaltung erst mal 

erteilt wurde, kann er diese nicht mehr einseitig zurück-

nehmen. Der Vermieter kann jedoch verlangen, dass der 

Mieter dafür sorgt, dass der Hund die Hausgemeinschaft 

nicht beeinträchtigt.

Wer Hunde in der Wohnung hält, muss prinzipiell immer 

darauf achten, dass die Nachbarn nicht gestört werden, 

zum Beispiel durch ständiges Bellen oder durch Verschmut-

zung des Stiegenhauses.                 ■

Können Hunde in einer 
Mietwohnung verboten sein?

Hunde in Wohnungen
dürfen die Hausgemeinschaft 
nicht beeinträchtigen.
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ABSCHIED
NEHMEN

Neben der Abmeldung bei der Stadt und der Löschung 

aus der Datenbank des Bundesministeriums gilt es, über 

die Art der Bestattung Ihres Hundes zu entscheiden. Fast 

jeder Tierbesitzer wünscht sich, dass sein Tier im Garten 

oder an einem stillen Ort in der Natur begraben wird. Die 

Bestattung im Garten ist gesetzlich erlaubt (außer bei seu-

chenverdächtigen Tieren). Die Bestattung in der Natur ist 

hingegen gänzlich verboten.

Es gibt auch die Möglichkeit, Ihren Tierarzt mit dieser 

Aufgabe zu betrauen oder den Tierkörper in die Sammel-

stelle für Abfälle tierischer Herkunft zu bringen: 

„Am Ziegelofen“

Linzer Straße 145  |  3100 St. Pölten  |  Tel. 02742/75888

Öffnungszeiten:

Mo-Do 7–12 Uhr und 13–16 Uhr, Fr 7–12 Uhr

Alternativ können Sie Ihr Haustier auf einem Tierfriedhof 

bestatten oder einäschern lassen. Bei einer Einäscherung 

kann man die Urne mit nach Hause nehmen.                    ■

Der Tod eines Hundes
stimmt traurig. Man verliert 
ein Familienmitglied, einen 
treuen Begleiter. Nach dem 
Ableben jedoch müssen 
einige Dinge erledigt werden.
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K.K. TIERBESTATTUNG
Kreisbacher Straße 29  |  3150 Wilhelmsburg
02746/27 907 oder 0664/43 45 281
www.tierbestattung-oesterreich.at
info@tierbestattung-oesterreich.at

Unsere Dienstleistungen im Überblick:
 Urnen und Erdbestattungen
 Urnen, Tiersärge und Erinnerungsschmuck individuell, 
 große Auswahl
 Getrennte Grabzonen für Hunde, Katzen und Kleintiere
  Grabstätten werden auf mindestens 5 Jahre reserviert, 

danach ist eine jährliche Verlängerung möglich
 Kühlung vor Ort 
  Abholungen von Haustieren von zu Hause, oder dem Tierarzt 

aber auch Tier halter können Ihre Lieblinge persönlich bringen. 
  Einzeleinäscherungen erfolgen bei unserem Partner,  

der Firma Reininger in Graz.

Nicht die Anzahl der Tage, 
die dich ein Tier begleitet hat 
zählen, sondern die Spuren 
die es hinterlassen hat.






